
Bebauungsplan ''Pat'kstraße" air ein Teilgebiet der Ortsgemeinde Elkenroth

Gemarkung Elkenroth, Flächen aus der Flur ll gemäß $ 9 Baugesetzbuch (BauGB)
vorn 08.12.1986 (BGBI. l.S. 2253) zuletzt geändert durch Gesetz vom

22.03.1993 (BGBI. l.S. 466) gemäß $ 24 der Gemeindeordnung flip Rheinland-
Pfalz vom 14.12.1973 (Gysi. S. 419) zuletzt geändert durch Gesetz vom

02.11.1993 (GVBL. S. 518) und gemäß $ 86 der Landesbauordnung fur Rheinland-
Pfalz vom 08.03.1995 (GYSI. S. lg)

.''''\ Textliche Festsetzungen

Rechtsver'binde sche Festsetzungen sind im Bebauungsplan durch Zeichnung
Farbe und Schrift gemäß der Verordnung i.über die Ausarbeitung der

Bauleitpjäne und dje Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990

- PlanzV vom 18. Dezember 1990) und durch nachstehenden Text festgesetzt:

A. Planungsrechtliche Festsetzungen zum Bebauungsplan gemäß $ 9 BauGB
$ 9 Abs. 1, Ziff. 1: Art und Maß der baulichen Nutzung

a) Gemäß den Bestimmungen der Baunutzungsverordnung, zuletzt geändert
durch die 4. Verordnung zur Änderung der Baunutzungsverordnung vom

23. Januar 1990 (BGBL. 1. S. 127) wird das Bebauungsplangebiet
Parkstraße" als Allgemeines Ifohngeblet (HA) gemäß $ 4

BauNVO festgesetzt.

b) Gemäß $ 17 (1) BauNVO wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0.3 und
eine Geschoßflächenzahl (GFZ) von 0,6 bei 2 Vollgeschossen
festgesetzt.

c) Die Zahl der VolTgeschosse(11) wird gemäß $ 17(4) BauNVO als
Höchstgrenze festgesetzt.
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$ 9, Abs. 1, Ziffer 2: Bauweise, iiberbaubare und nicht iiberbaubare
Grundstiicksflächen.

a) Im Bebauungsplan ist offene Bauwei?e (o) festgesetzt. Es sind
Einzelhäuser' und Doppelhäuser .!:.Ë1lb, zulässig.

b) Die überbaubaren Grundstticksflächen sind durch Bauqrenzen
gekennzeichnet. Ist die im Plan dargestellte über'baubare

Fläche (GRZ 0,3) eines Jeweiligen Grundstückes > 30 % der gesamten

Grundstücksfläche, so darf nur eine Fläche von 30 % bebaut werden.

Ist sie kleiner' ausgewiesen, so gilt die ausgewiesene Fläche.

$ 9, Abs Ziffer 3 Mindestgröße der Grundstücke

Die Mindestgröße der Grundstücke wird auf 600 m: festgesetzt

$ 9, Abs. 1, Ziffer 4: Flächen flip Nebenanlagen, Stellplätze und
Garagen

a) Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen, die dem Nutzungszweck
der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des Baugebietes selbst
dienen und die seiner Eigenart nicht widersprechen, sind tibet'all auf
den Grundstücken unter Beachtung des Bauordnungsrechts zulässig.

b) Stellplätze und Garagen sind unter Beachtung des Bauordnungsrechts

überall auf den Grundstücken zulässig. .[i' ({ {/. itll

5



$ 9, Abs l Ziffer 6 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden

Die höchstzulässige Zahl der wohnungen im Baugebiet wird auf 6 Wohnungen
je Gebäude beschränkt.

$ 9, Abs l Ziffer lO Von der Bebauung freizuhaltende Flächen

Flächen (Sichtdrelecke), die aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht
bebaut werden dürfen, sind an wichtigen Einmiindungspunkten im
Plangebiet eingezeichnet. Die Bepflanzung der Sichtdreiecke ist nur
bis zu einer Höhe von max. 0,75 m tibet' det' angrenzenden Verkehrsfläche
zuläs s'ig.

$ 9, Abs 1, Ziffer 11: Verkehrsflächen

Ver'kehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, z.B
verkehr'sberuhigter Bereich, Flächen air das Parken von Fahrzeugen
sowie den Anschluß anderer Flächen an die Verkehrsflächen sind

entsprechend der Planzeichenverordnung gekennzeichnet.

$ 9, Abs 1, Ziffer 15: Grünflächen ",+-f&© "''.;.q. ,,4. 4«J'w$

Die GI''iinflächen im Bebauungsplan werden mit der Zweckbestimmung

Parkanlage - als öffentliche Grünfläche ((iGR) festgesetzt.
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$ 9, Abs. l Ziffer 16: Wasserflächen und Flächen air die Regelung
des Wasserabflusses

Die Flächen air die Versickerung und Ableitung des Oberflächenwassel''s

aus Außengebieten - Fanggraben - sind im Plan entsprechend der
PI anzeichenverordnung gekennzeichnet.

'1
$ 9, Abs. 1, Ziff. 20: Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur w

Entwicklung von Natur und Landschaft .e41/ßë @l':> r?7Zf? :l}. /#löiÄWlj

Die laut PlanzV gekennzeichneten Flächen sind gemäß den folgenden Aus
führungen zu bepflanzen und zu behandeln.

Die angegebenen Entwicklungsziele sind zu beachten

Die landespflegerischen Maßnahmen gl iedern sich unter dem Begriff

Ausgleichsmaßnahmen (AI )

Gemalt'kung Elkenroth, Flur-Nr. 11, Flurstück-Nr. 54/1 teilweise
6 teilweise, 7, 8

Zustand Relativ mäßig nährstoffversorgte Frischwiese/
Frischweide
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Maßnahme Anlegen einer Fangmulde vor der Bebauung in der Aus-
gleichsfläche, der Vorflutfunktion in ein zum Elbbach
fl ießendes Gewisser er'hält. Das Oberflächenwasser aus
dem Außengebiet soll somit in den Fanggraben abgefiiht''t
werden und nicht weiter die Kanalisation belasten.

Breite ca. 3,00 - 4,00 m

Tiefe (Soltlefe) ca. 0,30 - 0,40 m
- Gewässeruferzone von Nutzung freihalten (2-4 m),

falls Beweidung, Zaun, punktuellen Zugang zum
Gewisser'

Naturnahe Gestaltung des Grabens und seines Auen-

berelches(z.B. mäandrierender Verlauf)
Standorttypjsche Gehölze (Erle, Eschen, Helden)

als bachbegleitende Gehölze punktuell in Gruppen zu
3-5 Stuck pflanzen
Gewissen Anteil an Hochstauden stehenlassen (alle
2-3 dahl'e Bereiche abschnittweise mähen, Mahdgut

entfernen)

Extensive Wiesen und Weidennutzung

Max. 2 NTahdtermi ne / Jahr

Gelegentliche Bev/endung(l GVE/hal
Verzicht auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
Verzicht auf synthetische Düngemittel

Punktuelle Bepflanzung entlang der Grenze Ausgleichs
fläche / Bebauung

Abpflanzung mit heimischen Gehölzen in Gruppen
zu 3-7 Stück
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Ziel Entwicklung mageren Wiesen / Heiden

Auffangen des Oberflächenwasser's aus Außengebiet
Entwicklung von Feuchtwiesen und Naßwiesen

Entwicklung naturnaher Strecken und Auen

Entwicklung eines lockeren Gehölzgiirtels zur
Einbindung der geplanten Bebauung

Begründung Die Maßnahme, die. zum Ausgleich der zu el''wartenden

Beeinträchtigungen getroffen wird, soll mögt ichst einen
funktionalen Ausgleich herstellen, in dem der Anteil
an mageren, extensiv gepflegten Griinlandflächen ver'-
bessert und erweitert wird und naturnahe Kleinstruk-
turen im Bereich von FI ießgewässern geschaffen werden.
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$ 9 Abs. l Ziffer 21 Leitungsrechte

Die mit Leitungsrechten zugunsten der Verbandsgemeindewerke

Gebhardshain zu belastenden Flächen sind im Plan entsprechend
der Planzeichenverordnung gekennzeichnet.

$ 9, Abs- l Ziff. 25 a + b; Flächen air das Anpflanzen und
Erhalten von Bäumen und Sträuchern sowie Bindungen air
Bepflanzungen

a) Entlang der Erschljeßungsstraßen erfolgt alle 10 m die Pflanzung
eines Laubbaumes l. Ordnung, wobei darauf zu achten ist,
daß dieser später auf einer ausreichend großen, luft- und

wasserdurchlässigen Fläche ( mindestens 6 m:) gepflanzt wird. #d«'

b) Je angefangene 200 m: Grundstücksfläche, die nicht überbaut

werden darf, sind 2 Laubbäume l. Ordnung oder 2 hochstämmige
Obstbäume zu pflanzen, wobei mindestens l Großbaum zwischen

Erschl ießungsstraße und dem jeweil igen Wohngebäude zu pflanzen
{ s t

c) Zusätzlich sind je 100 m: angefangene Grundstücksfläche, die nicht
überbaut werden darf, ein Laubbaum ll. Ordnung oder eine Gruppe

von Sträucher'n zu 5 Stuck zu pflanzen.

d) Die Bepflanzung erfolgt unter Berücksichtigung der Pflanzenllste
(Anlage 1). Es dürfen nur Gehölze verwendet werden, die der
potentiellen, natürlichen Vegetation entsprechen. Abgängige Bäume
sind jeweils zu ersetzen.

e) Fassaden ohne Fenster ( > 50 m:) sind zu begrünen
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f) Gehölzbestände sind zu erhalten (besonders öffentliche Grün

flächen) ind werden Im Bereich der öffentlichen Grünfläche
Parkanlage - größtenteils et"'neuen.

g) Das Bebauungsgebiet ist an ein vorhandenes Trennsystem
anzuschl jeßen.

h) Zur Ableitung des Oberflächenwassers aus Außengebieten ist ein
Fanggraben mit Vorfluterfunktion zum Elbbach hin herzustellen.
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Anlage l

Pflanzenliste

Verbinde sche Pflanzenl äste als Pflanzbindungen der zu verwendenden Pflanzen
air das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern der Grünflächen, biotopgestal-
tende und vernetzende Maßnahmen im Bebauungsplan ''Parkstraße'' der

Ortsgemeinde Elkenroth gem. $ 9 (1 ) Ziffer 25 a + b BauBG.

H l

r''"~ a ) Bäume l. Ot''dnung

Bergahorn - Aceh' pseudoplatanus
Esche - Fraxinus excelsior
Stieleiche - Quercus robur
Traubeneiche - Quercus petraea
Vogel kirsche - Prunus avium

Ninterl hde - Til ia cordata
Halnuß - Juglans regia

b ) Bäume ll. Ot'dnung

Eberesche - morbus aucuparia
Hainbuche - Carpius betulus

Feldahorn -.Aceh campestre
Sandbirke - Betula pendula
Vogel kirsche - Prunus avi um

Et'le - Annus glutinosa
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c} Sträucher

Hartriegel - Cornus sanguinea
Hagel nuß - Corel us avec lana

Holunder - Sambucus nigra

l,Jeißdorn - Crataegus monogyna
Schlehe - Prunus spinoza

Faulbaum - Rhamnus frangul a
Hundst'ose - Ros a carina
Salweide - Sal ix caprea

Besenginstet' - Sarothamnus scoparius

Schneebal 1 - Vi burnum opus us

Johannisbeere - Ribes sanguineum

d) Wandbegriinung

Efeu - Hedera hel ix

Geißblatt-Arten - Lonicera opec

Sche ingknöterisch - Polygonum auberti i

Wilder' Nein - Parthenocissus quinquefol ia

e ) Bodendecker

Efeu - Hedera hel ix

Rosen-Arten - Rosa opec.

Spierstrauch-Arten - Spiraea opec

Potentilla-Arten - Fingerstrauch
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f) Obstbäume

Apfel-Sorten
Birnen-Sorten
Kirschen-Sorten
Pflaumen-Sorten
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Hochstämme / Stammbüsche: 3 x v 16/18 o

kleister: 2 x v 100/125, 150/175 cm

Sträucher: 2 x v 60/100 cm

Leichte Helster: l x v 100/150 crn (Erle, Eberesche)

Leichte Sträucher: l x v 70/90 cm (Schw. Holunder, Schneeball

Hinweis zu Sortimentsgrößenwei n

det' 18/20 cm StU
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$ 9, Abs 2 Höhenlage der baulichen Anlagen

Die Höhe der Erdgeschoßfußböden der auf der Talseite der
Erschließungsstraßen l legenden Gebäude darf max. 60 cm und
mindestens 20 cm (gemessen in der Gebäudemitte) über Oberkante

Gehweg betragen. Bergseits darf der' Erdgeschoßfußboden max. 20 cm
liber dem höchsten, angrenzenden, natürlichen Gelände liegen.
Bei ebenem Gelände ist eine Sockelhöhe von max. 50 cm tiber

dem angrenzenden, natiirl schen Gelände zulässig.

$ 9, /\bs 7: Räumlicher Geltungsbereich

Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches sind entsprechend der
Signatur in der Planzeichenverordnung (PlanzV) festgelegt.
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B Bauordnungsrechtliche Festsetzungen zum Bebauungsplan gem
$ 9, Abs. 4 BauGB i.V. m. $ 86 LBau0

$ 86, Abs. 1, Ziff. 1: Festsetzungen liber die Gestaltung
baulicher Anlagen

a) Sämtliche Dächer irn Plangebiet sind als Sattel- oder Halmdächer
auszubilden.

Sattel- oder hlalmdächer mit höhenmäßig versetzten Dachflächen
einschl jeßi ich unterschiede scher Dachneigung sind ebenfalls
zuläss'ig.

b) Die Dachneigung darf 15 ' 50 ' betragen, Garagen und Carports
sind auch mit Flachdächern zugelassen.

c) Dachgauben massen zur Giebelseite einen Mindestabstand von 2,5 m
aufweisen und sind erst ab einer' Dachneigung von 38' zulässig.

d) Bei talseits freistehenden Kellergeschossen, dje nicht zu
Wohnzwecken ausgebaut werden, ist die Außenansicht wie die
eines Wohngeschosses zu gestalten.

e) Einfriedungen von Vorgärten dürfen als Hecken und offene Zäune
zu Nachbarn und Verkehrsflächen eine Höhe von 100 cm nicht tiber
schreiten. Hierbei sind Sockel bis max. 30 cm Höhe zulässig.
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Sie werden, falls vorhanden, auf die Gesamth15he angerechnet.
Riickwärtige Einfriedungen dürfen als Hecken und offene Zäune

bis zu einer Höhe von 1,20 m erfolgen. Die Sockel dürfen hier
50 cm nicht übersteigen und werden, falls vorhanden, auf die
Gesamthöhe angerechnet.

f) Werbeanlagen sind gt'undsätzlich nur an der Stätte der Leistung
zuläss'ig.
Werbeanlagen mit wechsel- oder 131 inkl icht bzw. sonstigen Stufen

oder Interwallschaltungen sind unzulässig.
werbeanlagen dürfen eine Höhe von 7 m ab Grundstiicksniveau
nicht überschreiten.
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